
Vorbild Planerin Versorgerin Beratung und
Förderin

Kooperations-
partnerin

Energiewende • Energieeinsparung in  
Bereichen ihrer Dienst-
fahrzeuge, Straßen-
beleuchtung, Ampelan-
lagen etc. 

• Photovoltaik und Solar-
thermie auf kommu- 
nalen Gebäuden

• Sensibilisierung und  
Motivation der Beschäf-
tigten für energiebe-
wusstes Verhalten am 
Arbeitsort

• Verpachtung kommu-
naler Dächer für PV- 
Anlagen

• Bezug von Ökostrom 
(regional)

• In FNP Eignungs- oder 
Konzentrationsflächen 
in der Energieleitpla-
nung festlegen

• Entwicklung eines 
kommunalen Energie-
nutzungskonzepts

• Anschluss- und Benut-
zungszwang für Nah- 
und Fernwärmenetze; 
Quartierslösungen

• EE-Verpflichtung für 
Dächer bei umfang-
reicher Sanierung oder 
Neubau über B-Pläne

• Umstellung der Stadt-
werke auf erneuerbare 
Energien

• Akzeptanzförderung 
durch finanzielle Be-
teiligung an regionalen 
Bürgerenergieprojekten

• Ausbau von Nah- und 
Fernwärmenetzen;  
Quartierslösungen

• Angebot von Mieter-
strom-Konzepten

• Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit zur  
Verbrauchsreduktion

• Förderprogramme zum 
privaten Ausbau von 
Erneuerbaren Energien 
bspw. „Solarkataster“

• regionale Banken und 
Energieversorger zum 
Angebot von Bürger-
beteiligungsmodellen 
animieren

• Beitritt in kommunale  
Klimaschutznetzwerke, 
z. B. European Energy 
Award (EEA) 

• Etablierung von Ver-
netzungsgruppen zur 
Stromeinsparung und 
Suffizienz, z. B. über 
VHS

• Unterstützung von 
Bürgerenergiegenossen-
schaften, z. B. durch 
Flächenbereitstellung

Mobilitäts-
wende  
(Mobilität und 
 Verkehr)

• Umstellung des kom-
munalen Fuhrparks auf 
Biokraftstoffe, E-Autos 
oder E-Bikes

• Nutzung von Lasten-
rädern, Beteiligung an 
Sharing-Angeboten

• Digitalisierung und Ver-
netzung der Angebote 
des Umweltverbundes 
(Multimodalität)

• Entwicklung eines 
Nahmobilitätskonzepts 
(Stadt der kurzen Wege)

• Ausweisung von 
autofreien Zonen und 
Umweltzonen

• Erstellung Radverkehrs-
strategie und Konzep-
tion Radwegenetz

• Parkraum-Management, 
Anpassung Stellplatz-
satzung und modfi-
zierte Verkehrsregeln 
zugunsten des Rad- und 
Fußverkehrs

• Ausbau des Umwelt- 
verbunds, auch unter  
interkommunaler  
Zusammenarbeit

• Förderung, Errichtung 
und Betrieb von Lade-
infrastrukturen oder 
eigenen Car- und Ride-
Sharing-Angeboten

• Abstellmöglichkeiten 
für das Rad ausbauen  
(z. B. Fahrradparkhaus)

• Kostenlose Parkmög-
lichkeiten für E-Autos

• Bewerbung lokaler 
Unternehmen zur 
Reduktion des Logistik-
aufkommens

• Kampagnen wie  
„Autofreie Sonntage“  
oder „Urlaub für das  
eigene Auto“

• Bevölkerung über 
nachhaltige Mobilitäts-
formen informieren und 
ausprobieren lassen

• Beratung und Förde-
rung von Car- oder 
Bikesharing, z. B. Son-
dernutzungserlaubnisse

• Vernetzung von wich-
tigen Arbeitgebern zu 
gemeinsamen Mobili-
tätsstrategien

• Einstellung von Rad- 
und Fußverkehrsbeauf-
tragten

Wärmewende 
(Bauen  
und Stadt- 
ökologie)

• Ökologische und 
energetische Sanierung 
eigener Liegenschaften

• Ökologische Richt-
linien bei Verkauf/Ver-
pachtung kommunaler 
Flächen

• Entwicklung eines  
Integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts; 
kommunale Wärme-
planung

• Klimafreundliche Steue-
rung über Flächen- 
nutzungs-Bebauungs-
pläne und städtebau-
liche Verträge

• Einführung von Nach-
haltigkeitskriterien bei 
der Vergabe kommu-
naler Grundstücke

• Umstellung der dezen- 
tralen Wärmeversor-
gung auf 100 Prozent 
erneuerbare Energien 
durch Quartierskonzep-
te, Nah- und Fernwär-
melösungen

• Recycling bzw. Wei-
terverwendung von 
Baumaterialien und Bio-
massereststoffen, z. B. 
in Abfallwirtschafts-
unternehmen und kom-
munalen Einrichtungen

• Beratungs- und Infor-
mationsangebot für 
Eigentümer_innen zu 
Sanierungen

• Beratungs- und In-
formationsangebote 
für gemeinschaftliche 
Wohnformen schaffen

• Förderprogramm für  
ökologisches Bauen

• Aufbau regionaler  
Sanierungsnetzwerke in 
Kooperation mit regio- 
nalem Handwerk

• Unterstützung von  
gemeinschaftlichen  
Wohnkonzepten

Produktions- 
und Konsum-
wende

• Erstellung einer kom-
munalen Gemeinwohl-
bilanz

• Umstellung auf 100 
Prozent nachhaltige 
und faire Beschaffung

• Vergabe nach Richt-
linien mit ökologischen 
und sozialen Kriterien

• Erarbeitung einer 
kommunalen Suffizienz-
strategie

• Entwicklung von 
nutzungsgemischten 
urbanen Quartieren und 
Förderung unternehme-
rischer Vielfalt

• Divestment und öko-
logische Investitionen

• Etablierung von kommu- 
nalen Tausch- und  
Recyclingkreisen

• Begleitung von Unter-
nehmen im Übergang 
zu Stoffkreisläufen und 
circular economy, z. B. 
durch Rücknahmepro-
gramme

• Wirtschaftsförderung auf 
regionale und ökologische 
Unternehmen konzentrie-
ren, z. B. WF 4.0

• Kommunikationskam-
pagnen für nachhalti-
gen Konsum

• Aus- und Weiterbil-
dungs-Maßnahmen 
für Handwerksbetriebe 
oder KMUs

• Unterstützung von  
(genossenschaftlicher) 
Selbstversorgung

• Förderung von Tausch-, 
Leih- und Sharing- 
Angeboten

• Förderung der Bewusst-
seinsbildung zur  
Suffizienz, z. B. in VHS

Agrar- und
Ernährungs-
wende

• Versorgung öffentli-
cher Einrichtungen mit 
regionalen Bio-Lebens-
mitteln

• Einführung nachhaltiger 
Vergabekriterien  
bei eigenen Veranstal-
tungen

• Produktvorgaben für  
öffentliche Veranstal-
tungen (z. B. Stadtfeste)

• Auflagen zur nach-
haltigen Bewirtschaf-
tung auf kommunalen 
Flächen

• Aufbau von Quartiers- 
und Gemeinschafts-
gärten auf kommunalen 
Flächen

• Informationen über 
regionale Direktver-
marktungsstrukturen

• Förderung ökologischer 
Landwirtschaft (z. B. über 
Öko-Modellregionen)

• Entwicklung von  
Ernährungsbildungs-
programmen

• Ausschreibung von 
Wettbewerben und 
Preisen

• Unterstützung zivil-
gesellschaftlicher 
Initiativen 

• Unterstützung bei  
Vernetzungsstrukturen, 
auch zwischen Stadt 
und Land, z. B. Ernäh-
rungsräte

Strategie- und 
Steuerungs- 
ansätze

• Verbindlicher politischer 
Grundsatzbeschluss 
zum Klimaschutz

• Regelmäßige Erstellung 
einer Treibhausgasbi-
lanz und klare Ziel- und 
Reduktionsvorgaben

• Voranschreiten mit 
öffentlichen Einrichtun-
gen als Vorbild

• Entwicklung eines  
strategischen Gesamt- 
konzepts unter Ein-
bezug von Schlüssel-
akteuren; Steuerung 
auf höchster Ebene 
garantieren

• Verbindliche Vorgaben 
für neue Regelungen  
und den kommunalen 
Haushalt, z. B. „Klima-
Checks“, Nachhaltig-
keitshaushalt etc.

• Einbindung der gesam-
ten kommunalen Fami-
lie und aller relevanten 
Einrichtungen, ggfs. 
auch in interkommuna-
ler Zusammenarbeit

• Entwicklung hin zu 
einer klimaneutralen 
Kreislaufstadt/-region 
in allen Einrichtungen 
verankern

• Umfangreiche Öffent-
lichkeits- und Bildungs-
arbeit sowie Beratungs-
angebote zum Thema 
Transformation

• Austausch mit und 
Werbung auf höheren 
politischen Ebenen für 
Klimaschutz und die  
notwendigen Rahmen-
bedingungen

• Regionale Vernetzung 
durch Transformations-
plattform; Vernetzung 
der Pionier_innen

• Vorhandenen über- 
regionalen Netzwerken 
beitreten 

• Neue Beteiligungsfor-
mate zur Steigerung der  
Akzeptanz, z. B. Bürger- 
räte, Klimabeiräte etc.

• Förderung von Nischen- 
innovationen und  
Projekten, z. B. über 
einen Klimaschutzfonds

DIE ROLLEN DER KOMMUNE


